
 

   

1. Gegenstand 
 

Änderung der Hauptsatzung 
 
2. Antrag/Beschluss 
 
Die Delegiertenversammlung beschließt die Ausfertigung eines rechtsförmlichen Änderungsbe-
fehls für die vierte Änderung der Hauptsatzung gemäß der anliegenden tabellarischen Vorlage 
Anm.: Erforderliche Mehrheit: 2/3 der anwesenden Mitglieder (§ 14 Abs. 2 der Hauptsatzung). 
 
3. Begründung 
 
Aufgrund der Novellierung des Berliner Heilberufekammergesetzes (BlnHKG) mit Wirkung zum 
30.11.2018 ist die Hauptsatzung an das höherrangige Recht anzupassen. Daher ist die vorge-
legte Anpassung der Hauptsatzung vorzunehmen. Die Einzelbegründungen können der anlie-
genden tabellarischen Übersicht im Einzelnen entnommen werden.  
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
5. Alternativen 
 
Keine 
 
Berlin, den 20.11.2020 
 
gez. 
Der Vorstand 
 

Vorlage Nr.  141/2020 zur 74. DV am 21.11.2020 
 

 


